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Das neue belgische Schulgesetz -
eine verniinftige Losung

Von *

Am 6. Mai dieses Jahres hat die belgische Kammer
mit 196 gegen 2 (kommunistische) Stimmen das neue
Schulabkommen genehmigt. Eine Woche spiter
wurde es auch vom Senat mit 134 gegen eine Stim-
me angenommen. Damit hat ein lang jahriger Schul-
streit jene Losung gefunden, die das Beispiel einer
vernunftigen Regelung fiir alle Verhaltnisse ist, in
welchen die Schulfrage im Kriftefeld verschiedener
und zum Teil entgegengesetzter schulpolitischer
Weltanschauung steht.

Die Vorgeschichte

dieser Losung ist kurz, aber dicht und inhaltsreich.
Sie begann im Jahre 1954. Bis dahin hatte in Belgien
ein ungetriibter Schulfriede geherrscht, der durch
das Neben- und Miteinander des staatlichen und des
—groBtenteils konfessionellen — privaten Schulwesens
nicht nur gekennzeichnet, sondern auch gesichert
war. Weit uber die Hilfte aller belgischen Schulkin-
der besuchten die katholischen und protestantischen
Bekenntnisschulen. Diese besaBen die o6ffentlich-
rechtliche Anerkennung und erhielten ausreichende
staatliche Unterstiitzungen. So war ein Zustand ge-
schaffen, der fur die Belgier zu einem Stiick selbst-
verstandlicher und lebendiger Kulturtradition ge-
worden war, wodurch sowohl die Bildungsaufgabe
des Staates wie das Erziehungsrecht der Familien
zur allgemeinen Zufriedenheit erfiillt und gewihr-
leistet wurden.

Dann kamen die Kammerwahlen 1954. Ihr Resultat
war die Bildung einer Koalition zwischen Liberalen
und Sozialisten, die dadurch im Parlament iiber die
absolute Mehrheit verfiigten. Diese iiberstieg zwar
die christlichsoziale Fraktionsstirke nur um ganz
wenige Stimmen, bot aber doch die ersehnte Gele-
genheit, eine liberal-sozialistische Regierungsallianz
mit gewolltem Ausschlul der Christlichsozialen an
die Spitze des Landes zu stellen.

Was nun folgte, wurde zu einer Musterkarte von
staatsmannischer Unfihigkeit, von volligem Mangel
an volkspsychologischem Gespiir und von riick-
sichtslosem Mehrheitsdiktat.

Kaum war die neue Regierung im Sattel, begann
sie schnurstracks damit, unter der Fithrung ihres
Ministerprasidenten Van Acker die bisherige, durch-
aus befriedigende Schulsituation des Landes zu zer-
storen und auf ein staatliches und voéllig laizisiertes
Schulmonopol zuzusteuern. Es hagelte von hastigen
Verfugungen, welche die unverkennbare Absicht
verrieten, das private Schulwesen so schnell als
moglich zu vernichten. Durch standig zunehmende
Streichungen der vom Volk lingst sanktionierten
staatlichen Zuschiisse, durch gesetzliche Erschwe-
rung der Anstellung von Lehrpersonal, durch alle
erdenklichen beruflichen und wirtschaftlichen Schi-
kanen des Lehrkorpers sollten die Bekenntnisschulen
in immer groBere Schwierigkeiten hineinmanévriert
und mit der Zeit ganz abgewiirgt werden. Protest-
kundgebungen der katholischen Bevélkerung gegen
diese neue Schulpolitik wurden, wenn hiufig auch
ohne Erfolg, verboten oder polizeilich auseinander-
gejagt.

Dieses standige Briiskieren der in der Verfassung
verbrieften Volksrechte, dieses unbekiimmerte An-
zapfen des staatlichen Fiskus fiir die Finanzierung
des eigenen schulpolitischen Parteiprogramms, die-
ses riicksichtslose Zerschlagen einer bewiahrten
Schultradition bewirkten denn auch, dal3 es in un-
glaublich kurzer Zeit gelang, das ganze Land durch-
einander zu bringen.

Noch klarer offenbarte sich die Regierungsunfahig-
keit der Koalition in der Art, wie sie ihre Schulidee
im belgischen Kolonialgebiet durchdriicken wollte.
In Belgisch-Kongo hatten die katholischen Missio-
nen in jahrzehntelanger Arbeit ein Schulwesen ge-
schaffen, das zu den bestorganisierten Schulnetzen
von ganz Afrika gehort. Dieses Missionsschulwerk
war vom uneingeschriankten Vertrauen der Einge-
borenen getragen und hatte die zivilisatorische Auf-
gabe des Staates in hervorragender Weise unter-
stiitzt. Deshalb hatten die bisherigen Regierungen
denn auch in durchaus richtiger Einsicht und
Staatsraison den Missionsschulen das Recht auf
staatliche Subventionen anerkannt.

Dies wurde sofort anders, als die liberal-sozialistische
Kulturkampfallianz ans Ruder kam. Sofort setzte
eine Reihe von MaBnahmen ein, die den offenkun-
digen Zweck hatten, das Missionsschulwesen trotz
der eindeutigen Ablehnung der Eingeborenen durch
ein groBangelegtes Netz von laizistischen Staats-
schulen einzuschniiren und mit der Zeit ganz zu
verdréngen. Schulvertrage mit den Missionen wur-
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den nicht oder nur teilweise eingehalten, pflichtige
Zuschiisse wurden verzogert oder iiberhaupt nicht
entrichtet, die Errichtung neuer Missionsschulen
wurde unter den licherlichsten Vorwédnden verhin-
dert, an Stelle der nicht bewilligten Missionsschulen
wurden dann aber immer wieder neue laizistische
Staatsschulen erdfinet, in welchen jeder Schiiler das
offentliche Schulbudget mit einer mehrfach gréBe-
ren Summe belastete, als dies in den Missionsschulen
der Fall war.

Es gibt Dummbheiten, die sich auch der verbissenste
Antiklerikalismus nicht erlauben darf. Diese Ein-
sicht ging der Van Acker-Regierung offenbar ab.
Darum hat sie mit ihrer kurzsichtigen Schulpolitik
im Kongo und mit ihrem Herumfuhrwerken im er-
zieherischen Denken der dortigen Eingeborenen
dem belgischen Kolonialprinzip einen Schaden zu-
gefiigt, der nicht meBbar ist.

Was in der vierjahrigen Herrschaft der liberal-
sozialistischen Regierungsallianz passierte, war also
mehr als genug, um diese Regierung abbruchreif zu
machen. Es war deshalb nicht iiberraschend, dafB3
die letzten Kammerwahlen vom 1. Juni 1958 die
bisherige blau-rote Koalition mitsamt ihrem anti-
klerikalen Kulturprogramm wegfegten.

Die Lisung

Die neue christlichsoziale Regierung wuBte, was sie
zu tun hatte. Aus dem Scherbenhaufen, den ihr die
Vorgiénger zuriickgelassen hatten, mufB3te vor allem
der Stein des AnstoBes der ungliickseligen Schul-
politik weggerdumt werden, der in so unheilvoller
Weise die vergangenen vier Jahre bestimmt hatte.
Es zeugt fiir den staatsminnischen Weitblick der
neuen Regierung, daf} sie diese Aufgabe nicht ein-
fach durch Mehrheitsdiktat 16ste, sondern daB sie
durch Verhandlungen mit den unterlegenen Par-
teien zu einem Verstindigungswerk kommen wollte.
Nach eingehenden und tiber ein halbes Jahr dauern-
den Beratungen ist dies nun im belgischen Schulab-
kommen erreicht worden, das vorlaufig fur die
nichsten zwolf Jahre Rechtskraft haben soll. Das
Wesentliche des Schulpaktes 1aBt sich in wenige
Punkte zusammenfassen:

1. Das konfessionelle Unterrichtswesen wird in allem dem
dffentlichen Unterricht gleichgestellt und erhiilt die zu seinem
Unterhalt nitigen staatlichen Beitrdge.

2. Auch das iibrige private Schulwesen kann in die staatliche
Unterstiitzung einbezogen werden.
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3. Der Staat behilt das Aufsichtsrecht iiber das gesamte
Schulwesen und entscheidet iiber die Bediirfnisfrage bet der
Errichtung neuer Bekenntnisschulen.

Im groBen und ganzen bedeutet das neue Ab-
kommen also eine Riickkehr zur Schulsituation, die
vor der liberal-sozialistischen Machtergreifung, also
vor 1954, in Kraft war. Dieses Schulabkommen kam
durch die Zusammenarbeit aller drei Parteien zu-
stande und wurde sowohl in der Kammer wie im
Senat auch von den Liberalen und den Sozialisten
anstandslos und einstimmig gebilligt.

Aufdiese Weise konnte endlich ein Schulabkommen
getroffen werden, das allen Strémungen Rechnung
trug. Auch und sogar dem Schullaizismus, sofern
sich dieser an die Grenzen hilt, die vom naturhaften
Erziehungsrecht und von der wahren demokrati-
schen Freiheit gezogen sind.

Denn das Widerwirtige am Schullaizismus liegt
nicht darin, dal3 es Leute gibt, die an ihn glauben.
Sondern in dem Umstand, daf3 seine Verfechter sich
in den Kopf setzen, ihr laizistisches Schulideal mit
Gewalt auch jenen aufzuzwingen, die es aus Griin-
den der erzieherischen Freiheit, des erzieherischen
Rechtes und des erzicherischen Gewissens ablehnen.
Das Gleiche gilt tibrigens auch fiir die Anhianger der
Bekenntnisschule. Sie hatten auch in Belgien nie ver-
langt, daB3 die konfessionelle Schule den einzigen
Schultypus des 6ffentlichen Unterrichtswesens bilde.
Was sie vom Staate forderten und mit Recht forder-
ten, war nur, dafl er ihnen die Méglichkeit und die
Mittel gebe, ihren Kindern diejenige Schulerzie-
hung zu sichern, die sie kraft ihrer religisen Uber-
zeugung und ihres naturgemaBen Erziehungsauf-
trages zu verlangen das Recht und die Pflicht hat-
ten.

Natiirlich ist ein Schulabkommen, das, wie das bel-
gische, den verschiedenen Schulbegehren gerecht
werden will, an eine Reihe von organisatorischen
Problemen gebunden. Darum bejaht der Schulpakt
ausdriicklich die Notwendigkeit einer zentralen In-
stanz, die in rein administrativer Funktion iiber die-
se Fragen zu befinden hat und tiberdies die Aufsicht
dartiber fiihren soll, dal3 in den verschiedenen Schul-
typen die vom staatlichen Lehrplan skizzierte Bil-
dungsaufgabe erfiillt werde. Diese Notwendigkeit
wird dem Kompetenzbereich des Staates zugewie-
sen. Darin liegt nicht nur ein weiterer Beweis fiir die
vernunftige Abgewogenheit des Schulabkommens.
Es ist auch ein Beweis dafiir, daB3 der oft gebrauchte



Slogan: ,Bekenntnisschule gegen Staatsschule® in
keiner Weise stichhaltig ist.

So zeigt das belgische Schulabkommen, daB eine
allseits befriedigende Losung der Schulfrage bei gu-
tem Willen auch unter ungleichen Schulauffassun-
gen moglich ist. Das scheint auch die Meinung der
,Neuen Ziircher Zeitung‘ zu sein, die in einem lan-
geren Kommentar dem neuen belgischen Schulge-
setz zubilligt, daB es auf jeden Fall die erzieherische

Gruppenunterricht an der Sekundarschule *

Nicht deshalb, weil er der letzte Schrei der Metho-
dik ist, werbe ich fiir den Gruppenunterricht, son-
dern weil darin viele erziehliche Maglichkeiten ver-
borgen liegen, die uns der normale Klassenunter-
richt nicht bieten kann; dann aber auch deswegen,
weil ein Lehrer unserer Zeit doch wenigstens eine
neue Methode seiner Zeit kennen soll. Der gute
Lehrer muB ein ziemliches Repertoire von Methoden
stets zur Verfugung haben, um den Unterricht leb-
haft gestalten zu kénnen. Nur so wird er unsere ver-
wohnte Schuljugend von heute noch fesseln kénnen.
Fesseln aber wollen wir die Kinder kénnen, weil
wir Einflu} auf'sie haben wollen. Alle erzieherischen
Impulse werden unwirksam bleiben, wenn das Kind
den Lehrer nicht liebt und verehrt. Eine frithere
Zeit hatte es vielleicht nicht notig, so sehr um die
Kinder zu werben, weil die Elternerziehung noch
zielsicher genug war, um eine gediegene Erziehung
zu gewihrleisten. Heute ist vielfach diese Aufgabe
der Schule zugefallen, und der moderne Lehrer muf3
seine Aufgabe erkennen und bereitwillig aufnehmen.
Die Zeit der Worterziehung, wenn sie nur irgend-
wann bestanden hat, istendgiiltig vorbei. Wer glaubt
noch unseren wohlgemeinten Worten? Wir miissen
eine stirkere Macht einsetzen, um unsere Schiler

* Aus: Osterreichische Padagogische Warte. Dort ,Haupt-
schule’.

Freiheit der Eltern garantiert und diese Bemerkung
noch mit dem Hinweis erganzt, daB das Gesetz jetzt
nur noch «von einigen freidenkerischen Gruppen
bekampft wird, die fir ein Monopol des offentlichen
Schulwesens eintreten».

Deshalb darf manches vom Inhalt des belgischen
Schulabkommens dort, wo neue Schulgesetze im
Werden sind, zum Nachdenken und zur Nach-
ahmung empfohlen werden.

Josef Hasel

Volksschule

und Zoglinge zu tiberzeugen. Die Tat, gewil, das
Vorbild sind groBle Erzieher. Daran wollen wir auch
festhalten. Wir sind aber oft zu ungeduldig, um an
die Macht dieser Méthode der Langmut zu glauben,
Nun, es bleibt uns aber nichts anderes iibrig. Wir
kénnen aber unseren EinfluB auf die Kinder ver-
stirken, und dies kann ich am besten dadurch, daf3
ich sorge, auf alle Fille die Schiiler auf meine Seite
zu bekommen. Wie wichtig fiir uns katholische Leh-
rer in der heutigen Schule! Sorgen wir, dal3 unser
EinfluB3 wachst!

Ein Mittel dazu méchte ich heute anbieten: den
Gruppenunterricht. Dieser ist sehr geeignet, die
Begeisterung der Kinder fiir den Lehrer zu erwek-
ken. Die Schiiler lieben den Lehrer mehr, der mit
ihnen experimentiert, von dessen Unterricht es sich
zuerzihlen lohnt, weil ihn die anderen nicht kennen.
Ich habe in einer dritten Hauptschulklasse — Ko-
edukationsklasse — intensiv mit dem Gruppenunter-
richt begonnen, angeregt durch das Buch ,Moderner
Gruppenunterricht’ von August Witak. Viel Er-
ziehliches 148t sich durch ihn erreichen, besonders
in unserer Zeit der verwoéhnten Einzelkinder.

Zuerst AuBerliches. Da wir schon einige Gruppen-
arbeiten gemacht hatten, ergab sich die Notwendig-
keit, unsere Arbeiten irgendwie einzureihen. Sie
gehorten ja keinem einzelnen, sondern einer Gruppe

173



	Das neue belgische Schulgesetz : eine vernünftige Lösung

